
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

10. Innerhalb der entlang der Wallhecken festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB (Wallheckenschutzstreifen)

sind zum Schutz der Wallhecken Bodenauf- und abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie

Flächenversiegelungen jeglicher Art unzulässig.

11. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG in den Lärmpegelbereichen III und IV (Kennzeichnung siehe

Planzeichnung) an das Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN

4109 (z. B. Wohn-, Schlaf- und Büroräume) erhöhte Anforderungen bezüglich des Schallschutzes zu

stellen. In Abhängigkeit von den ermittelten Lärmpegelbereichen dürfen die im Folgenden aufgeführten

resultierenden Luftschalldämm-Maße für die Außenbauteile nicht unterschritten werden.

Lärmpegelbereich III (maßgeblicher Außenlärmpegel 61-65 [dB(A)]:

R`w,res = 35 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume

R`w,res = 30 dB für Büroräume

Lärmpegelbereich IV (maßgeblicher Außenlärmpegel 66-70 [dB(A)]:

R`w,res = 40 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume

R`w,res = 35 dB für Büroräume

Die Berechnung der konkreten Schalldämm-Maße muss im Genehmigungsverfahren unter

Berücksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109 erfolgen.

 Werden Schlafräume auf der lärmqullenzugewandten Gebäudeseite in den

Lärmpegelbereichen III und IV errichtet, muss die erforderliche Gesamtschalldämmung der

Außenfassaden auch im Lüftungszustand sichergestellt werden (z. B.. durch

schallgedämmte Lüftungssysteme oder Belüftung über die lärmabgewandte

Fassadenseite).

 In den Lärmpegelbereichen III und IV sind Terrassen, Loggien und Balkone nur auf der

geräuschquellenabgewandten  Gebäudeseite im direkten Schallschatten des Hauses

zulässig. Alternativ sind sie zulässig, sofern durch eine mindestens 2,0 m hohe

Abschirmmaßnahme (z. B. Wand oder Nebengebäude) geschützt sind (Hinweis: Der

Orientierungswert von 55 dB(A) im Tageszeitraum von 06:00 - 22:00 Uhr ist grundsätzlich

in den Außenwohnbereichen einzuhalten)

12. Für Außenbauteile (Fenster, Dächer und Wände) von Schutzbedürftigen Räumen, die an der

lärmquellenabgewandten Seite eines Gebäudes angeordnet sind, können um 5 dB(A) verminderte

Außenlärmpegel angesetzt werden. Das bedeutet eine Reduzierung des Lärmpegelbereichs um eine

Stufe. Bei geschlossene Bebauung bzw. bei Innenhöfen können um 10 dB(A) verminderte

Außenlärmpegel festgelegt werden.

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a.

sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige  Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des

Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde

des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat

Archäologie - unverzüglich gemeldet werden.  Melde- pflichtig ist der Finder, der Leiter oder der

Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstel- len sind gem. § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf

von 4 Werktagen nach der Anzeige unverän- dert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverun-

reinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Friesland zu

benachrichtigen.

3. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990.


